
RICHTLINIE 2004/117/EG DES RATES

vom 22. Dezember 2004

zur Änderung der Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG und 2002/57/EG
hinsichtlich der amtlich überwachten Prüfungen und der Gleichstellung von in Drittländern

erzeugtem Saatgut

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Richtlinie 66/401/EWG des Rates vom 14. Juni
1966 über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut (3), der
Richtlinie 66/402/EWG des Rates vom 14. Juni 1966
über den Verkehr mit Getreidesaatgut (4), der Richtlinie
2002/54/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Ver-
kehr mit Betarübensaatgut (5), der Richtlinie 2002/55/EG
des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Ge-
müsesaatgut (6) und der Richtlinie 2002/57/EG des Rates
vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Saatgut von
Öl- und Faserpflanzen (7) kann Saatgut nur amtlich aner-
kannt werden, wenn die Anerkennungsbedingungen im
Rahmen amtlicher Prüfungen von Saatgutproben, die
zum Zwecke der Saatgutprüfung amtlich gezogen wur-
den, festgelegt worden sind.

(2) Die Entscheidung 98/320/EG der Kommission vom
27. April 1998 über die Durchführung eines zeitlich be-

fristeten Versuchs betreffend die Probenahme und Prü-
fung von Saatgut im Rahmen der Richtlinien
66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG und
69/208/EWG des Rates (8) sieht auf Gemeinschaftsebene
die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs vor,
um festzustellen, ob die Saatgutprobenahme und die
Saatgutprüfung unter amtlicher Aufsicht eine bessere Al-
ternative zu den Verfahren der amtlichen Saatgutanerken-
nung darstellen, ohne dass damit ein nennenswerter
Rückgang der Saatgutqualität verbunden wäre.

(3) Der Versuch hat gezeigt, dass die Verfahren für die amt-
liche Saatgutanerkennung unter bestimmten Bedingungen
ohne nennenswerten Rückgang der Saatgutqualität — im
Vergleich zu der mit dem System amtlicher Saatgutpro-
benahmen und Saatgutprüfungen erzielten Qualität —

vereinfacht werden könnten. Daher ist es angezeigt, diese
vereinfachten Verfahren langfristig anzuwenden und auf
Gemüsekulturen auszudehnen.

(4) Die Richtlinie 98/96/EG des Rates (9) zur Änderung
u. a. der Richtlinien 66/400/EWG, 66/401/EWG,
66/402/EWG und 69/208/EWG hinsichtlich nichtamtli-
cher Feldbesichtigung enthält Vorschriften für Anerken-
nungsverfahren für amtlich überwachte Feldbesichtigun-
gen. Eine umfassende Prüfung dieser Verfahren hat ge-
zeigt, dass solche Feldbesichtigungen auf alle Kulturen
zur Gewinnung von zertifiziertem Saatgut ausgedehnt
werden sollten. Die Prüfung hat ferner ergeben, dass
der Anteil der zur amtlichen Anerkennung angemeldeten
Flächen, die von amtlichen Inspektoren kontrolliert und
inspiziert werden müssen, verringert werden sollte.

(5) Die Richtlinie 2002/54/EG sollte an die anderen Saatgut-
richtlinien hinsichtlich der Möglichkeit angeglichen wer-
den, für Mitgliedstaaten, in denen der Betarübenanbau
und der Verkehr mit Betarübensaatgut von minimaler
wirtschaftlicher Bedeutung sind, Ausnahmen vorzusehen.

(6) Der Geltungsbereich der gemeinschaftlichen Gleichstel-
lungsregelung für in Drittländern geerntetes Saatgut ist
zurzeit auf bestimmte Saatgutkategorien begrenzt. Insbe-
sondere angesichts der Entwicklungen auf internationaler
Ebene sollte die Gleichstellungsregelung auf alle Arten
von Saatgut ausgedehnt werden, das die Bedingungen
in Bezug auf die Saatguteigenschaften, die Prüfungsbedin-
gungen, die Kennzeichnungs- und Verschlussbedingun-
gen gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG,
2002/54/EG, 2002/55/EG und 2002/57/EG erfüllt.

DEL 14/18 Amtsblatt der Europäischen Union 18.1.2005

(1) Stellungnahme vom 17. November 2004 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).

(2) Stellungnahme vom 15. September 2004 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).

(3) ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2298/66. Zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2004/55/EG der Kommission (ABl. L 114 vom 21.4.2004,
S. 18).

(4) ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2309/66. Zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2003/61/EG (ABl. L 165 vom 3.7.2003, S. 23).

(5) ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 12. Geändert durch die Richtlinie
2003/61/EG.

(6) ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33. Zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1).

(7) ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 74. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2003/61/EG.

(8) ABl. L 140 vom 12.5.1998, S. 14. Zuletzt geändert durch die Ent-
scheidung 2004/626/EG (ABl. L 283 vom 2.9.2004, S. 16).

(9) ABl. L 25 vom 1.2.1999, S. 27.



(7) Die Entscheidung 98/320/EG tritt am 27. April 2005
außer Kraft. Es ist daher angezeigt, die Gemeinschaftsvor-
schriften für den Verkehr mit Saatgut gemäß der genann-
ten Entscheidung beizubehalten, bis die neuen Bestim-
mungen Anwendung finden.

(8) Die Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG,
2002/55/EG und 2002/57/EG sollten daher entsprechend
geändert werden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 66/401/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Abschnitt B Nummer 1 Buchstabe d) erhält folgende Fas-
sung:

„d) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte Prü-
fung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen ge-
mäß den Buchstaben a), b) und c) erfüllt sind.“

b) Abschnitt B Nummer 2 Buchstabe d) erhält folgende Fas-
sung:

„d) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte Prü-
fung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen ge-
mäß den Buchstaben a), b) und c) erfüllt sind.“

c) Abschnitt C Buchstabe d) erhält folgende Fassung:

„d) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Buchstaben a), b) und c)
erfüllt sind.“

d) Abschnitt Ca Buchstabe d) erhält folgende Fassung:

„d) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Buchstaben a), b) und c)
erfüllt sind.“

e) Abschnitt Cb Buchstabe d) erhält folgende Fassung:

„d) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die

Bedingungen gemäß den Buchstaben a), b) und c)
erfüllt sind.“

f) Abschnitt D Buchstabe c) erhält folgende Fassung:

„c) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Buchstaben a) und b) erfüllt
sind.“

2. Artikel 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Bei der amtlich überwachten Prüfung gemäß Absatz
1 Abschnitt B Nummer 1 Buchstabe d), Absatz 1 Abschnitt
B Nummer 2 Buchstabe d), Absatz 1 Abschnitt C Buchstabe
d), Absatz 1 Abschnitt Ca Buchstabe d), Absatz 1 Abschnitt
Cb Buchstabe d) und Absatz 1 Abschnitt D Buchstabe c)
müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

A. Feldbesichtigung

a) Die Inspektoren

i) müssen die notwendige fachliche Befähigung ha-
ben;

ii) dürfen an der Durchführung der Prüfungen keiner-
lei Gewinninteresse haben;

iii) müssen von der Saatgutanerkennungsstelle des be-
treffenden Mitgliedstaats amtlich zugelassen wor-
den sein; damit sie zugelassen werden können,
müssen sie entweder vereidigt worden sein oder
eine schriftliche Erklärung unterzeichnet haben,
mit der sie sich zur Einhaltung der für amtliche
Prüfungen geltenden Regeln verpflichten;

iv) müssen die amtlich überwachten Prüfungen ge-
mäß den für die amtlichen Prüfungen geltenden
Regeln durchführen.

b) Die zu prüfenden Feldbestände müssen von Saatgut
erwachsen sein, das einer amtlichen Nachprüfung un-
terzogen wurde, die zufrieden stellend ausgefallen ist.

c) Ein Teil der Feldbestände muss von amtlichen Inspek-
toren geprüft werden. Dieser Teil beträgt mindestens
5%.

d) Ein Teil der Proben der von den Feldbeständen ge-
ernteten Saatgutpartien ist für amtliche Nachkontrol-
len und gegebenenfalls für amtliche Laboruntersu-
chungen des Saatguts auf Sortenechtheit und Sorten-
reinheit zu entnehmen.
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e) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den In-
spektoren bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
handlung gegen die für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln von der Saatgutanerkennungsstelle die amtli-
che Zulassung nach Buchstabe a) Ziffer iii) entzogen
wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine ge-
gebenenfalls schon erfolgte Anerkennung von geprüf-
tem Saatgut im Fall einer solchen Zuwiderhandlung
rückgängig gemacht wird, es sei denn, es kann nach-
gewiesen werden, dass das betreffende Saatgut tatsäch-
lich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.

B. Saatgutprüfung

a) Die Saatgutprüfung wird nach Maßgabe der Buchsta-
ben b) bis d) von Saatgutprüflabors durchgeführt, die
von der Saatgutanerkennungsstelle des betreffenden
Mitgliedstaats für diesen Zweck zugelassen wurden.

b) Das Labor beschäftigt einen Saatgutprüfer, der für den
technischen Betrieb des Labors unmittelbar verant-
wortlich ist und der über die notwendige Befähigung
für die technische Leitung eines Saatgutprüflabors ver-
fügt.

Die Saatgutprüfer des Labors müssen die erforderli-
chen Fachkenntnisse in Ausbildungslehrgängen unter
den für die amtlichen Prüfer der Anerkennungsstelle
geltenden Bedingungen erworben und in amtlichen
Prüfungen nachgewiesen haben.

Das Labor muss über Räumlichkeiten und Geräte ver-
fügen, für die die Saatgutanerkennungsstelle im Rah-
men der Zulassung amtlich bestätigt, dass sie für die
Untersuchung von Saatgut geeignet sind.

Das Labor muss die Saatgutprüfung nach den inter-
national üblichen Verfahren durchführen.

c) Das Saatgutprüflabor muss

i) ein unabhängiges Labor

oder

ii) das Labor eines Saatgutunternehmens

sein.

In dem in Ziffer ii) genannten Fall darf das Labor nur
Saatgutpartien untersuchen, die für das betreffende
Unternehmen erzeugt wurden, sofern zwischen dem
Saatgutunternehmen, dem Antragsteller und der Saat-

gutanerkennungsstelle keine andere Vereinbarung ge-
troffen wurde.

d) Die Tätigkeit des Prüflabors wird durch die Saatgut-
anerkennungsstelle angemessen überwacht.

e) Zum Zwecke der Überwachung gemäß Buchstabe d)
wird ein Prozentanteil der zur amtlichen Anerken-
nung angemeldeten Saatgutpartien durch eine amtli-
che Saatgutprüfung gegengeprüft. Dieser Prozentanteil
wird in der Regel so gleichmäßig wie möglich auf alle
natürlichen und juristischen Personen, die Saatgut zur
Anerkennung anmelden, sowie auf die eingereichten
Arten verteilt, kann jedoch zur Beseitigung bestimm-
ter Zweifel auch gezielt ausgewählt werden. Der Pro-
zentsatz beträgt mindestens 5%.

f) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Prüf-
labors bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
handlung gegen die für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln von der Saatgutanerkennungsstelle die amtli-
che Zulassung nach Buchstabe a entzogen wird. Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine gegebenenfalls
schon erfolgte Anerkennung von geprüftem Saatgut
im Fall einer solchen Zuwiderhandlung rückgängig
gemacht wird, es sei denn, es kann nachgewiesen wer-
den, dass das betreffende Saatgut tatsächlich alle ein-
schlägigen Anforderungen erfüllt.“

3. Artikel 2 Absatz 4 Unterabsatz 2 wird gestrichen.

4. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass zur Kon-
trolle der Sorten, bei der Prüfung von Saatgut zwecks
Anerkennung und zur Prüfung von Handelssaatgut amt-
lich oder unter amtlicher Überwachung nach geeigneten
Methoden Proben gezogen werden. Saatgutproben für
Kontrollen gemäß Artikel 19 sind jedoch amtlich zu zie-
hen.“

b) Folgende Absätze werden eingefügt:

„(1a) Werden gemäß Absatz 1 Saatgutproben unter
amtlicher Überwachung gezogen, so gilt Folgendes:

a) Die Saatgutprobenahme wird nach Maßgabe der Buch-
staben b), c) und d) von Saatgutprobennehmern
durchgeführt, die von der Saatgutanerkennungsstelle
des betreffenden Mitgliedstaats zu diesem Zweck zu-
gelassen wurden.
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b) Saatgutprobennehmer müssen die erforderlichen Fach-
kenntnisse in Ausbildungslehrgängen unter den für die
amtlichen Probennehmer der Anerkennungsstelle gel-
tenden Bedingungen erworben und in amtlichen Prüf-
ungen nachgewiesen haben.

Die Saatgutprobenahme ist nach den international
üblichen Verfahren durchzuführen.

c) Saatgutprobennehmer müssen sein:

i) unabhängige natürliche Personen,

ii) von natürlichen oder juristischen Personen be-
schäftigte Personen, die sich nicht mit der Erzeu-
gung, Vermehrung oder Aufbereitung von Saatgut
bzw. dem Saatguthandel befassen,

oder

iii) von natürlichen oder juristischen Personen be-
schäftigte Personen, die sich mit der Erzeugung,
Vermehrung oder Aufbereitung von Saatgut bzw.
dem Saatguthandel befassen.

In dem in Ziffer iii) genannten Fall kann ein Saatgut-
probennehmer nur die für seinen Arbeitgeber erzeug-
ten Partien beproben, es sei denn, zwischen seinem
Arbeitgeber, dem Antragsteller und der Saatgutaner-
kennungsstelle wurde eine andere Vereinbarung ge-
troffen.

d) Die Tätigkeit von Saatgutprobennehmern wird durch
die Saatgutanerkennungsstelle ordnungsgemäß über-
wacht. Bei automatischer Probenahme sind geeignete
Verfahren einzuhalten und amtlich zu überwachen.

e) Die Überwachung gemäß Buchstabe d) umfasst die
Kontrollbeprobung eines Prozentsatzes der zur amtli-
chen Anerkennung eingereichten Saatgutpartien durch
amtliche Saatgutprobennehmer. Dieser Prozentsatz
wird in der Regel so gleichmäßig wie möglich auf
alle natürlichen und juristischen Personen, die Saatgut
zur Anerkennung anmelden, sowie auf die eingereich-
ten Arten verteilt, kann jedoch auch zur Beseitigung
bestimmter Zweifel gezielt ausgewählt werden. Der
Prozentsatz beträgt mindestens 5%. Diese Kontrollbe-
probung betrifft nicht die automatische Probenahme.

Die Mitgliedstaaten vergleichen die amtlich gezogenen
Saatgutproben mit den Proben, die unter amtlicher
Aufsicht aus derselben Saatgutpartie gezogen wurden.

f) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-

lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Pro-
bennehmern bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwi-
derhandlung gegen die für amtliche Prüfungen gelten-
den Regeln von der Saatgutanerkennungsstelle die
amtliche Zulassung nach Buchstabe a) entzogen
wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine ge-
gebenenfalls schon erfolgte Anerkennung von geprüf-
tem Saatgut im Fall einer solchen Zuwiderhandlung
rückgängig gemacht wird, es sei denn, es kann nach-
gewiesen werden, dass das betreffende Saatgut tatsäch-
lich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.

(1b) Nach dem in Artikel 21 Absatz 2 genannten Ver-
fahren können weitere Vorschriften für Saatgutprobenah-
men unter amtlicher Überwachung festgelegt werden.“

5. Artikel 15 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, dass in
Drittländern geerntetes Futterpflanzensaatgut auf Antrag
amtlich anerkannt wird, wenn folgende Anforderungen er-
füllt sind:

a) Das Saatgut wurde direkt gewonnen

i) von Basissaatgut oder zertifiziertem Saatgut, das ent-
weder in einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder in
einem Drittland, dem gemäß Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe b) Gleichstellung gewährt wurde, amtlich
anerkannt wurde,

oder

ii) durch Kreuzung von in einem Mitgliedstaat amtlich
anerkanntem Basissaatgut mit in einem Drittland ge-
mäß Ziffer i) amtlich anerkanntem Basissaatgut;

b) es wurde eine Feldbesichtigung durchgeführt, die die Be-
dingungen einer Gleichstellungsentscheidung im Sinne
des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe a) für die betreffende
Kategorie erfüllt;

c) die amtliche Prüfung hat ergeben, dass die Bedingungen
des Anhangs II für dieselbe Kategorie erfüllt sind.“

6. Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

„b) ob in einem Drittland geerntetes Futterpflanzensaatgut,
das hinsichtlich seiner Eigenschaften sowie der zu seiner
Prüfung, seiner Identitätssicherung, seiner Kennzeich-
nung und seiner Kontrolle durchgeführten Maßnahmen
die gleiche Gewähr bietet, insoweit Saatgut gleichsteht,
das in der Gemeinschaft geerntet worden ist und den
Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht.“
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Artikel 2

Die Richtlinie 66/402/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Abschnitt C Buchstabe d) erhält folgende Fassung:

„d) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte Prü-
fung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen ge-
mäß den Buchstaben a), b) und c) erfüllt sind.“

b) Abschnitt Ca Buchstabe c) erhält folgende Fassung:

„c) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte Prü-
fung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen ge-
mäß den Buchstaben a) und b) erfüllt sind.“

c) Abschnitt D Nummer 1 Buchstabe d) erhält folgende
Fassung:

„d) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte Prü-
fung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen ge-
mäß den Buchstaben a), b) und c) erfüllt sind.“

d) Abschnitt D Nummer 2 Buchstabe b) erhält folgende
Fassung:

„b) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte Prü-
fung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen ge-
mäß Buchstabe a) erfüllt sind.“

e) Abschnitt D Nummer 3 Buchstabe c) erhält folgende Fas-
sung:

„c) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte Prü-
fung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen ge-
mäß den Buchstaben a) und b) erfüllt sind.“

f) Abschnitt E Buchstabe d) erhält folgende Fassung

„d) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Buchstaben a), b) und c)
erfüllt sind.“

g) Abschnitt F Buchstabe d) erhält folgende Fassung:

„d) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Buchstaben a), b) und c)
erfüllt sind.“

h) Abschnitt G Buchstabe d) erhält folgende Fassung:

„d) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Buchstaben a), b) und c)
erfüllt sind.“

2. Artikel 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Bei der amtlich überwachten Prüfung gemäß Absatz
1 Abschnitt C Buchstabe d), Absatz 1 Abschnitt Ca Buch-
stabe c), Absatz 1 Abschnitt D Nummer 1 Buchstabe d),
Absatz 1 Abschnitt D Nummer 2 Buchstabe b), Absatz 1
Abschnitt D Nummer 3 Buchstabe c), Absatz 1 Abschnitt E
Buchstabe d), Absatz 1 Abschnitt F Buchstabe d) und Absatz
1 Abschnitt G Buchstabe d) müssen folgende Anforderungen
erfüllt sein:

A. Feldbesichtigung

a) Die Inspektoren

i) müssen die notwendige fachliche Befähigung ha-
ben;

ii) dürfen an der Durchführung der Prüfungen keiner-
lei Gewinninteresse haben;

iii) müssen von der Saatgutanerkennungsstelle des be-
treffenden Mitgliedstaats amtlich zugelassen wor-
den sein; damit sie zugelassen werden können,
müssen sie entweder vereidigt worden sein oder
eine schriftliche Erklärung unterzeichnet haben,
mit der sie sich zur Einhaltung der für amtliche
Prüfungen geltenden Regeln verpflichten;

iv) müssen die amtlich überwachten Prüfungen ge-
mäß den für die amtlichen Prüfungen geltenden
Regeln durchführen.

b) Die zu prüfenden Feldbestände müssen von Saatgut
erwachsen sein, das einer amtlichen Nachprüfung un-
terzogen wurde, die zufrieden stellend ausgefallen ist.

c) Ein Teil der Feldbestände muss von amtlichen Inspek-
toren geprüft werden. Dieser Teil beträgt mindestens
5%.
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d) Ein Teil der Proben der von den Feldbeständen ge-
ernteten Saatgutpartien ist für amtliche Nachprüfung
und gegebenenfalls für amtliche Laboruntersuchungen
des Saatguts auf Sortenechtheit und Sortenreinheit zu
entnehmen.

e) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den In-
spektoren bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
handlung gegen die für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln von der Saatgutanerkennungsstelle die amtli-
che Zulassung nach Buchstabe a) Ziffer iii) entzogen
wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine ge-
gebenenfalls schon erfolgte Anerkennung von geprüf-
tem Saatgut im Fall einer solchen Zuwiderhandlung
rückgängig gemacht wird, es sei denn, es kann nach-
gewiesen werden, dass das betreffende Saatgut tatsäch-
lich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.

B. Saatgutprüfung

a) Die Saatgutprüfung wird nach Maßgabe der Buchsta-
ben b) bis d) von Saatgutprüflabors durchgeführt, die
von der Saatgutanerkennungsstelle des betreffenden
Mitgliedstaats zu diesem Zweck zugelassen wurden.

b) Das Labor beschäftigt einen Saatgutprüfer, der für den
technischen Betrieb des Labors unmittelbar verant-
wortlich ist und der über die notwendige Befähigung
für die technische Leitung eines Saatgutprüflabors ver-
fügt.

Die Saatgutprüfer des Labors müssen die erforderli-
chen Fachkenntnisse in Ausbildungslehrgängen unter
den für die amtlichen Prüfer der Anerkennungsstelle
geltenden Bedingungen erworben und in amtlichen
Prüfungen nachgewiesen haben.

Das Labor muss über Räumlichkeiten und Geräte ver-
fügen, für die die Saatgutanerkennungsstelle im Rah-
men der Zulassung amtlich bestätigt, dass sie für die
Untersuchung von Saatgut geeignet sind.

Das Labor muss die Saatgutprüfung nach den inter-
national üblichen Verfahren durchführen.

c) Das Saatgutprüflabor muss

i) ein unabhängiges Labor

oder

ii) das Labor eines Saatgutunternehmens

sein.

In dem in Ziffer ii) genannten Fall darf das Labor nur
Saatgutpartien untersuchen, die für das betreffende
Unternehmen erzeugt wurden, es sei denn, zwischen
dem Saatgutunternehmen, dem Antragsteller und der
zuständigen Saatgutanerkennungsstelle wurde eine an-
dere Vereinbarung getroffen.

d) Die Tätigkeit des Prüflabors wird durch die Saatgut-
anerkennungsstelle angemessen überwacht.

e) Zum Zwecke der Überwachung gemäß Buchstabe d)
wird ein Prozentanteil der zur amtlichen Anerken-
nung angemeldeten Saatgutpartien durch eine amtli-
che Prüfung gegengeprüft. Dieser Prozentsatz wird in
der Regel so gleichmäßig wie möglich auf alle natür-
lichen und juristischen Personen, die Saatgut zur An-
erkennung anmelden, sowie auf die eingereichten Ar-
ten verteilt, kann jedoch zur Beseitigung bestimmter
Zweifel auch gezielt ausgewählt werden. Der Prozent-
satz beträgt mindestens 5%.

f) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Prüf-
labors bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
handlung gegen die für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln die amtliche Zulassung nach Buchstabe a) ent-
zogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
eine gegebenenfalls schon erfolgte Anerkennung von
geprüftem Saatgut im Fall einer solchen Zuwiderhand-
lung rückgängig gemacht wird, es sei denn, es kann
nachgewiesen werden, dass das betreffende Saatgut
tatsächlich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.“

3. Artikel 2 Absatz 4 Unterabsatz 2 wird gestrichen.

4. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass zur Kon-
trolle der Sorten und der Prüfung des Saatguts zwecks
Anerkennung Proben amtlich oder unter amtlicher Über-
wachung nach geeigneten Methoden gezogen werden.
Saatgutproben für Kontrollen gemäß Artikel 19 sind je-
doch amtlich zu ziehen.“
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b) Folgende Absätze werden eingefügt:

„(1a) Werden gemäß Absatz 1 Saatgutproben unter
amtlicher Überwachung entnommen, so gilt Folgendes:

a) Die Saatgutprobenahme wird nach Maßgabe der Buch-
staben b), c) und d) von Saatgutprobennehmern
durchgeführt, die von der Saatgutanerkennungsstelle
des betreffenden Mitgliedstaats zu diesem Zweck zu-
gelassen wurden.

b) Saatgutprobennehmer müssen die erforderlichen Fach-
kenntnisse in Ausbildungslehrgängen unter den für die
amtlichen Probennehmer der Anerkennungsstelle gel-
tenden Bedingungen erworben und in amtlichen Prü-
fungen nachgewiesen haben.

Die Saatgutprobenahme ist nach den international
üblichen Verfahren durchzuführen.

c) Saatgutprobennehmer müssen sein:

i) unabhängige natürliche Personen;

ii) von natürlichen oder juristischen Personen be-
schäftigte Personen, die sich nicht mit der Erzeu-
gung, Vermehrung oder Aufbereitung von Saatgut
bzw. dem Saatguthandel befassen,

oder

iii) von natürlichen oder juristischen Personen be-
schäftigte Personen, die sich mit der Erzeugung,
Vermehrung oder Aufbereitung von Saatgut bzw.
dem Saatguthandel befassen.

In dem in Ziffer iii) genannten Fall kann ein Saatgut-
probennehmer nur die für seinen Arbeitgeber erzeug-
ten Partien beproben, es sei denn, zwischen seinem
Arbeitgeber, dem Antragsteller und der Saatgutaner-
kennungsstelle wurde eine andere Vereinbarung ge-
troffen.

d) Die Tätigkeit von Saatgutprobennehmern wird durch
die Saatgutanerkennungsstelle angemessen überwacht.
Bei automatischer Probenahme sind geeignete Verfah-
ren einzuhalten und amtlich zu überwachen.

e) Die Überwachung gemäß Buchstabe d) umfasst eine
Kontrollbeprobung eines Prozentsatzes der im Rah-
men dieses Versuchs zur amtlichen Anerkennung ein-
gereichten Saatgutpartien durch amtliche Saatgutpro-
bennehmer. Dieser Prozentsatz wird in der Regel so
gleichmäßig wie möglich auf alle natürlichen und ju-
ristischen Personen, die Saatgut zur Anerkennung an-

melden, sowie auf die eingereichten Arten verteilt,
kann jedoch zur Beseitigung bestimmter Zweifel
auch gezielt ausgewählt werden. Der Prozentsatz be-
trägt mindestens 5%. Diese Kontrollbeprobung betrifft
nicht die automatische Probenahme.

Die Mitgliedstaaten vergleichen die amtlich gezogenen
Saatgutproben mit den Proben, die unter amtlicher
Aufsicht aus derselben Saatgutpartie gezogen wurden.

f) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Pro-
bennehmern bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwi-
derhandlung gegen die für amtliche Prüfungen gelten-
den Regeln die amtliche Zulassung nach Buchstabe a)
entzogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
eine gegebenenfalls schon erfolgte Anerkennung von
geprüftem Saatgut im Fall einer solchen Zuwiderhand-
lung rückgängig gemacht wird, es sei denn, es kann
nachgewiesen werden, dass das betreffende Saatgut
tatsächlich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.

(1b) Nach dem in Artikel 21 Absatz 2 genannten Ver-
fahren können weitere Vorschriften für amtlich über-
wachte Saatgutprobenahmen festgelegt werden.“

5. Artikel 15 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, dass in
Drittländern geerntetes Getreidesaatgut auf Antrag amtlich
anerkannt wird, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

a) Das Saatgut wurde direkt gewonnen

i) von Basissaatgut oder zertifiziertem Saatgut der ersten
Generation, das entweder in einem oder mehreren
Mitgliedstaaten oder in einem Drittland, dem gemäß
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) Gleichstellung ge-
währt wurde, amtlich anerkannt wurde,

oder

ii) durch Kreuzung von in einem Mitgliedstaat amtlich
anerkanntem Basissaatgut mit in einem Drittland ge-
mäß Ziffer i) amtlich anerkanntem Basissaatgut;

b) es wurde eine Feldbesichtigung durchgeführt, die die Be-
dingungen einer Gleichstellungsentscheidung im Sinne
des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe a) für die betreffende
Kategorie erfüllt;
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c) die amtliche Prüfung hat ergeben, dass die Bedingungen
des Anhangs II für dieselbe Kategorie erfüllt sind.“

6. Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

„b) ob in einem Drittland geerntetes Getreidesaatgut, das
hinsichtlich seiner Eigenschaften sowie der zu seiner Prü-
fung, seiner Identitätssicherung, seiner Kennzeichnung
und seiner Kontrolle durchgeführten Maßnahmen die
gleiche Gewähr bietet, insoweit Saatgut gleichsteht, das
in der Gemeinschaft geerntet worden ist und den Be-
stimmungen dieser Richtlinie entspricht.“

Artikel 3

Die Richtlinie 2002/54/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe c) Ziffer iv) erhält folgende Fassung:

„iv) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang I Teil B — entweder
durch amtliche Prüfung oder durch amtlich über-
wachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die Be-
dingungen gemäß den Ziffern i), ii) und iii) erfüllt
sind.“

b) Buchstabe d) Ziffer iv) erhält folgende Fassung:

„iv) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Ziffern i), ii) und iii) erfüllt
sind.“

2. Artikel 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Bei der amtlich überwachten Prüfung gemäß Ab-
satz 1 Buchstabe c), Ziffer iv) und Absatz 1 Buchstabe d)
Ziffer iv) müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

A. Feldbesichtigung

a) Die Inspektoren

i) müssen die notwendige fachliche Befähigung ha-
ben;

ii) dürfen an der Durchführung der Prüfungen keiner-
lei Gewinninteresse haben;

iii) müssen von der Saatgutanerkennungsstelle des be-
treffenden Mitgliedstaats amtlich zugelassen wor-
den sein; damit sie zugelassen werden können,
müssen sie entweder vereidigt worden sein oder
eine schriftliche Erklärung unterzeichnet haben,
mit der sie sich zur Einhaltung der für amtliche
Prüfungen geltenden Regeln verpflichten;

iv) müssen die amtlich überwachten Prüfungen ge-
mäß den für die amtlichen Prüfungen geltenden
Regeln durchführen.

b) Die zu prüfenden Feldbestände müssen von Saatgut
erwachsen sein, das einer amtlichen Nachprüfung un-
terzogen wurde, die zufrieden stellend ausgefallen ist.

c) Ein Teil der Feldbestände muss von amtlichen Inspek-
toren geprüft werden. Dieser Teil beträgt mindestens
5%.

d) Ein Teil der Proben der von den Feldbeständen ge-
ernteten Saatgutpartien ist für amtliche Nachprüfun-
gen und gegebenenfalls für amtliche Laboruntersu-
chungen des Saatguts auf Sortenechtheit und Sorten-
reinheit zu entnehmen.

e) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den In-
spektoren bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
handlung gegen die für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln die amtliche Zulassung nach Buchstabe a) Zif-
fer iii) entzogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen si-
cher, dass eine gegebenenfalls schon erfolgte Anerken-
nung von geprüftem Saatgut im Fall einer solchen
Zuwiderhandlung rückgängig gemacht wird, es sei
denn, es kann nachgewiesen werden, dass das betref-
fende Saatgut tatsächlich alle einschlägigen Anforde-
rungen erfüllt.

B. Saatgutprüfung

a) Die Saatgutprüfung wird nach Maßgabe der Buchsta-
ben b) bis d) von Saatgutprüflabors durchgeführt, die
von der Saatgutanerkennungsstelle des betreffenden
Mitgliedstaats zu diesem Zweck zugelassen wurden.

b) Das Labor beschäftigt einen Saatgutprüfer, der für den
technischen Betrieb des Labors unmittelbar verant-
wortlich ist und der über die notwendige Befähigung
für die technische Leitung eines Saatgutprüflabors ver-
fügt.

Die Saatgutprüfer des Labors müssen die erforderli-
chen Fachkenntnisse in Ausbildungslehrgängen unter
den für die amtlichen Prüfer der Anerkennungsstelle
geltenden Bedingungen erworben und in amtlichen
Prüfungen nachgewiesen haben.

Das Labor muss über Räumlichkeiten und Geräte ver-
fügen, für die die Saatgutanerkennungsstelle im Rah-
men der Zulassung amtlich bestätigt, dass sie für die
Untersuchung von Saatgut geeignet sind.
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Das Labor muss die Saatgutprüfung nach den inter-
national üblichen Verfahren durchführen.

c) Das Saatgutprüflabor muss

i) ein unabhängiges Labor

oder

ii) das Labor eines Saatgutunternehmens

sein.

In dem in Ziffer ii) genannten Fall darf das Labor nur
Saatgutpartien untersuchen, die für das betreffende
Unternehmen erzeugt wurden, es sei denn, zwischen
dem Saatgutunternehmen, dem Antragsteller und der
Saatgutanerkennungsstelle wurde eine andere Verein-
barung getroffen.

d) Die Tätigkeit des Prüflabors wird durch die Saatgut-
anerkennungsstelle angemessen überwacht.

e) Zum Zwecke der Überwachung gemäß Buchstabe d)
wird ein Prozentanteil der zur amtlichen Anerken-
nung angemeldeten Saatgutpartien im Wege einer
amtlichen Saatgutprüfung gegengeprüft. Dieser Pro-
zentsatz wird in der Regel so gleichmäßig wie möglich
auf alle natürlichen und juristischen Personen, die
Saatgut zur Anerkennung anmelden, sowie auf die
eingereichten Arten verteilt, kann jedoch zur Beseiti-
gung bestimmter Zweifel auch gezielt ausgewählt wer-
den. Der Prozentsatz beträgt mindestens 5%.

f) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Prüf-
labors bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
handlung gegen die für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln die amtliche Zulassung nach Buchstabe a) ent-
zogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
eine gegebenenfalls schon erfolgte Anerkennung von
geprüftem Saatgut im Fall einer solchen Zuwiderhand-
lung rückgängig gemacht wird, es sei denn, es kann
nachgewiesen werden, dass das betreffende Saatgut
tatsächlich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.“

3. Artikel 2 Absatz 4 Unterabsatz 2 wird gestrichen.

4. Artikel 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass zur Kon-
trolle der Sorten und zur Prüfung des Saatguts zwecks
Anerkennung amtlich oder unter amtlicher Überwachung
nach geeigneten Methoden Proben gezogen werden. Saat-
gutproben für Kontrollen gemäß Artikel 25 sind jedoch
amtlich zu ziehen.“

b) Folgende Absätze werden eingefügt:

„(1a) Werden gemäß Absatz 1 Saatgutproben unter
amtlicher Überwachung entnommen, so gilt Folgendes:

a) Die Saatgutprobenahme wird nach Maßgabe der Buch-
staben b), c) und d) von Saatgutprobennehmern
durchgeführt, die von der Saatgutanerkennungsstelle
des betreffenden Mitgliedstaats zu diesem Zweck zu-
gelassen wurden.

b) Saatgutprobennehmer müssen die erforderlichen Fach-
kenntnisse in Ausbildungslehrgängen unter den für die
amtlichen Probennehmer der Anerkennungsstelle gel-
tenden Bedingungen erworben und in amtlichen Prü-
fungen nachgewiesen haben.

Die Saatgutprobenahme ist nach den international
üblichen Verfahren durchzuführen.

c) Saatgutprobennehmer müssen sein:

i) unabhängige natürliche Personen;

ii) von natürlichen oder juristischen Personen be-
schäftigte Personen, die sich nicht mit der Erzeu-
gung, Vermehrung oder Aufbereitung von Saatgut
bzw. dem Saatguthandel befassen,

oder

iii) von natürlichen oder juristischen Personen be-
schäftigte Personen, die sich mit der Erzeugung,
Vermehrung oder Aufbereitung von Saatgut bzw.
dem Saatguthandel befassen.

In dem in Ziffer iii) genannten Fall kann ein Saatgut-
probennehmer nur die für seinen Arbeitgeber erzeug-
ten Partien beproben, es sei denn, zwischen seinem
Arbeitgeber, dem Antragsteller und der Saatgutaner-
kennungsstelle wurde eine andere Vereinbarung ge-
troffen.

d) Die Tätigkeit von Saatgutprobennehmern wird durch
die Saatgutanerkennungsstelle ordnungsgemäß über-
wacht. Bei automatischer Probenahme sind geeignete
Verfahren einzuhalten und amtlich zu überwachen.
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e) Die Überwachung gemäß Buchstabe d) umfasst eine
Kontrollbeprobung eines Prozentsatzes der zur amtli-
chen Anerkennung eingereichten Saatgutpartien durch
amtliche Saatgutprobennehmer. Dieser Prozentsatz
wird in der Regel so gleichmäßig wie möglich auf
alle natürlichen und juristischen Personen, die Saatgut
zur Anerkennung anmelden, sowie auf die eingereich-
ten Arten verteilt, kann jedoch zur Beseitigung be-
stimmter Zweifel auch gezielt ausgewählt werden.
Der Prozentsatz beträgt mindestens 5%. Diese Kon-
trollbeprobung betrifft nicht die automatische Probe-
nahme.

Die Mitgliedstaaten vergleichen die amtlich gezogenen
Saatgutproben mit den Proben, die unter amtlicher
Aufsicht aus derselben Saatgutpartie gezogen wurden.

f) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Pro-
bennehmern bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwi-
derhandlung gegen die für amtliche Prüfungen gelten-
den Regeln die amtliche Zulassung nach Buchstabe a)
entzogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
eine gegebenenfalls schon erfolgte Anerkennung von
geprüftem Saatgut im Fall einer solchen Zuwiderhand-
lung rückgängig gemacht wird, es sei denn, es kann
nachgewiesen werden, dass das betreffende Saatgut
tatsächlich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.

(1b) Nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Ver-
fahren können weitere Vorschriften für amtlich über-
wachte Saatgutprobenahmen festgelegt werden.“

5. Artikel 22 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, dass in
Drittländern geerntetes Betarübensaatgut auf Antrag amtlich
anerkannt wird, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

a) Das Saatgut wurde direkt von Basissaatgut gewonnen, das
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder in einem
Drittland, dem gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b)
Gleichstellung gewährt wurde, amtlich anerkannt wurde;

b) es wurde eine Feldbesichtigung durchgeführt, die die Be-
dingungen einer Gleichstellungsentscheidung im Sinne
des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe a) für die betreffende
Kategorie erfüllt;

c) die amtliche Prüfung hat ergeben, dass die Bedingungen
des Anhangs I Teil B für dieselbe Kategorie erfüllt sind.“

6. Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

„b) ob in einem Drittland geerntetes Betarübensaatgut, das
hinsichtlich seiner Eigenschaften sowie der zu seiner Prü-
fung, seiner Identitätssicherung, seiner Kennzeichnung
und seiner Kontrolle durchgeführten Maßnahmen die
gleiche Gewähr bietet, insoweit Saatgut gleichsteht, das
in der Gemeinschaft geerntet worden ist und den Be-
stimmungen dieser Richtlinie entspricht.“

7. Nach Artikel 30 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 30a

Nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren kann
ein Mitgliedstaat auf Antrag ganz oder teilweise von der
Verpflichtung zur Anwendung der Bestimmungen dieser
Richtlinie mit Ausnahme des Artikels 20 befreit werden,
sofern der Betarübenanbau und der Verkehr mit Betarüben-
saatgut in seinem Hoheitsgebiet von minimaler wirtschaftli-
cher Bedeutung sind.“

Artikel 4

Die Richtlinie 2002/57/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe c) Ziffer iv) erhält folgende Fassung:

„iv) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte
Prüfung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen
gemäß den Ziffern i), ii) und iii) erfüllt sind.“

b) Buchstabe d) Nummer 1 Ziffer ii) erhält folgende Fassung:

„ii) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte Prü-
fung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen ge-
mäß Ziffer i) erfüllt sind.“

c) Buchstabe d) Nummer 2 Ziffer iii) erhält folgende Fas-
sung:

„iii) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte
Prüfung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen
gemäß den Ziffern i) und ii) erfüllt sind.“

d) Buchstabe e) Ziffer iv) erhält folgende Fassung:

„iv) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Ziffern i), ii) und iii) erfüllt
sind.“
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e) Buchstabe f) Ziffer iv) erhält folgende Fassung:

„iv) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Ziffern i), ii) und iii) erfüllt
sind.“

f) Buchstabe g) Ziffer iv) erhält folgende Fassung:

„iv) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Ziffern i), ii) und iii) erfüllt
sind;“

g) Buchstabe h) Ziffer iv) erhält folgende Fassung:

„iv) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Ziffern i), ii) und iii) erfüllt
sind.“

h) Buchstabe i) Ziffer iv) erhält folgende Fassung:

„iv) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Ziffern i), ii) und iii) erfüllt
sind.“

i) Buchstabe j) Ziffer iii) erhält folgende Fassung:

„iii) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Ziffern i) und ii) erfüllt
sind.“

2. Artikel 2 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Bei der amtlich überwachten Prüfung gemäß Absatz
1 Buchstabe c) Ziffer iv), Absatz 1 Buchstabe d) Nummer 1
Ziffer ii), Absatz 1 Buchstabe d) Nummer 2 Ziffer iii), Absatz
1 Buchstabe e) Ziffer iv), Absatz 1 Buchstabe f) Ziffer iv),
Absatz 1 Buchstabe g) Ziffer iv), Absatz 1 Buchstabe h)
Ziffer iv), Absatz 1 Buchstabe i) Ziffer iv) und Absatz 1
Buchstabe j) Ziffer iii) müssen folgende Anforderungen er-
füllt sein:

A. Feldbesichtigung

a) Die Inspektoren

i) müssen die notwendige fachliche Befähigung ha-
ben;

ii) dürfen an der Durchführung der Prüfungen keiner-
lei Gewinninteresse haben;

iii) müssen von der Saatgutanerkennungsstelle des be-
treffenden Mitgliedstaats amtlich zugelassen wor-

den sein; damit sie zugelassen werden können,
müssen sie entweder vereidigt worden sein oder
eine schriftliche Erklärung unterzeichnet haben,
mit der sie sich zur Einhaltung der für amtliche
Prüfungen geltenden Regeln verpflichten;

iv) müssen die amtlich überwachten Prüfungen ge-
mäß den für die amtlichen Prüfungen geltenden
Regeln durchführen.

b) Die zu prüfenden Feldbestände müssen von Saatgut
erwachsen sein, das einer amtlichen Nachprüfung un-
terzogen wurde, die zufrieden stellend ausgefallen ist.

c) Ein Teil der Feldbestände muss von amtlichen Inspek-
toren geprüft werden. Dieser Teil beträgt mindestens
5%.

d) Ein Teil der Proben der von den Feldbeständen ge-
ernteten Saatgutpartien ist für amtliche Nachprüfun-
gen und gegebenenfalls für amtliche Laboruntersu-
chungen des Saatguts auf Sortenechtheit und Sorten-
reinheit zu entnehmen.

e) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den In-
spektoren bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
handlung gegen die für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln die amtliche Zulassung nach Buchstabe a) Zif-
fer iii) entzogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen si-
cher, dass eine gegebenenfalls schon erfolgte Anerken-
nung von geprüftem Saatgut im Fall einer solchen
Zuwiderhandlung rückgängig gemacht wird, es sei
denn, es kann nachgewiesen werden, dass das betref-
fende Saatgut tatsächlich alle einschlägigen Anforde-
rungen erfüllt.

B. Saatgutprüfung

a) Die Saatgutprüfung wird nach Maßgabe der Buchsta-
ben b) bis d) von Saatgutprüflabors durchgeführt, die
von der Saatgutanerkennungsstelle des betreffenden
Mitgliedstaats zu diesem Zweck zugelassen wurden.

b) Das Labor beschäftigt einen Saatgutprüfer, der für den
technischen Betrieb des Labors unmittelbar verant-
wortlich ist und der über die notwendige Befähigung
für die technische Leitung eines Saatgutprüflabors ver-
fügt.

Die Saatgutprüfer des Labors müssen die erforderli-
chen Fachkenntnisse in Ausbildungslehrgängen unter
den für die amtlichen Prüfer der Anerkennungsstelle
geltenden Bedingungen erworben und in amtlichen
Prüfungen nachgewiesen haben.
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Das Labor muss über Räumlichkeiten und Geräte ver-
fügen, für die die Saatgutanerkennungsstelle im Rah-
men der Zulassung amtlich bestätigt, dass sie für die
Untersuchung von Saatgut geeignet sind.

Das Labor muss die Saatgutprüfung nach den inter-
national üblichen Verfahren durchführen.

c) Das Saatgutprüflabor muss

i) ein unabhängiges Labor

oder

ii) das Labor eines Saatgutunternehmens

sein.

In dem in Ziffer ii) genannten Fall darf das Labor nur
Saatgutpartien untersuchen, die für das betreffende
Unternehmen erzeugt wurden, es sei denn, zwischen
dem Saatgutunternehmen, dem Antragsteller und der
Saatgutanerkennungsstelle wurde eine andere Verein-
barung getroffen.

d) Die Tätigkeit des Prüflabors wird durch die Saatgut-
anerkennungsstelle angemessen überwacht.

e) Zum Zwecke der Überwachung gemäß Buchstabe d)
wird ein Prozentanteil der zur amtlichen Anerken-
nung angemeldeten Saatgutpartien durch eine amtli-
chen Saatgutprüfung gegengeprüft. Dieser Prozentsatz
wird in der Regel so gleichmäßig wie möglich auf alle
natürlichen und juristischen Personen, die Saatgut zur
Anerkennung anmelden, sowie auf die eingereichten
Arten verteilt, kann jedoch zur Beseitigung bestimm-
ter Zweifel auch gezielt ausgewählt werden. Der Pro-
zentsatz beträgt mindestens 5%.

f) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Prüf-
labors bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
handlung gegen die für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln die amtliche Zulassung nach Buchstabe a) ent-
zogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
eine gegebenenfalls schon erfolgte Anerkennung von
geprüftem Saatgut im Fall einer solchen Zuwiderhand-
lung rückgängig gemacht wird, es sei denn, es kann
nachgewiesen werden, dass das betreffende Saatgut
tatsächlich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.“

3. Artikel 2 Absatz 6 Unterabsatz 2 wird gestrichen.

4. Artikel 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass bei der
Kontrolle der Sorten, der Prüfung des Saatguts zwecks
Anerkennung und der Prüfung von Handelssaatgut Pro-
ben amtlich oder unter amtlicher Überwachung nach ge-
eigneten Methoden gezogen werden. Saatgutproben für
Kontrollen gemäß Artikel 22 sind jedoch amtlich zu zie-
hen.“

b) Folgende Absätze werden eingefügt:

„(1a) Werden gemäß Absatz 1 Saatgutproben unter
amtlicher Überwachung entnommen, so gilt Folgendes:

a) Die Saatgutprobenahme wird nach Maßgabe der Buch-
staben b), c) und d) von Saatgutprobennehmern
durchgeführt, die von der Saatgutanerkennungsstelle
des betreffenden Mitgliedstaats zu diesem Zweck zu-
gelassen wurden.

b) Saatgutprobennehmer müssen die erforderlichen Fach-
kenntnisse in Ausbildungslehrgängen unter den für die
amtlichen Probennehmer der Anerkennungsstelle gel-
tenden Bedingungen erworben und in amtlichen Prüf-
ungen nachgewiesen haben.

Die Saatgutprobenahme ist nach den international
üblichen Verfahren durchzuführen.

c) Saatgutprobennehmer müssen sein:

i) unabhängige natürliche Personen;

ii) von natürlichen oder juristischen Personen be-
schäftigte Personen, die sich nicht mit der Erzeu-
gung, Vermehrung oder Aufbereitung von Saatgut
bzw. dem Saatguthandel befassen,

oder

iii) von natürlichen oder juristischen Personen be-
schäftigte Personen, die sich mit der Erzeugung,
Vermehrung oder Aufbereitung von Saatgut bzw.
dem Saatguthandel befassen.

In dem in Ziffer iii) genannten Fall kann ein Saatgut-
probennehmer nur die für seinen Arbeitgeber erzeug-
ten Partien beproben, es sei denn, zwischen seinem
Arbeitgeber, dem Antragsteller und der Saatgutaner-
kennungsstelle wurde eine andere Vereinbarung ge-
troffen.
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d) Die Tätigkeit von Saatgutprobennehmern wird durch
die Saatgutanerkennungsstelle angemessen überwacht.
Bei automatischer Probenahme sind geeignete Verfah-
ren einzuhalten und amtlich zu überwachen.

e) Die Überwachung gemäß Buchstabe d) umfasst eine
Kontrollbeprobung eines Prozentsatzes der zur amtli-
chen Anerkennung eingereichten Saatgutpartien durch
amtliche Saatgutprobennehmer. Dieser Prozentsatz
wird in der Regel so gleichmäßig wie möglich auf
alle natürlichen und juristischen Personen, die Saatgut
zur Anerkennung anmelden, sowie auf die eingereich-
ten Arten verteilt, kann jedoch zur Beseitigung be-
stimmter Zweifel auch gezielt ausgewählt werden.
Der Prozentsatz beträgt mindestens 5%. Diese Kon-
trollbeprobung betrifft nicht die automatische Probe-
nahme.

Die Mitgliedstaaten vergleichen die amtlich gezogenen
Saatgutproben mit den Proben, die unter amtlicher
Aufsicht aus derselben Saatgutpartie gezogen wurden.

f) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Pro-
bennehmern bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwi-
derhandlung gegen die für amtliche Prüfungen gelten-
den Regeln die amtliche Zulassung nach Absatz 1
Buchstabe a) entzogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen
sicher, dass eine gegebenenfalls schon erfolgte Aner-
kennung von geprüftem Saatgut im Fall einer solchen
Zuwiderhandlung rückgängig gemacht wird, es sei
denn, es kann nachgewiesen werden, dass das betref-
fende Saatgut tatsächlich alle einschlägigen Anforde-
rungen erfüllt.

(1b) Nach dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Ver-
fahren können weitere Vorschriften für Saatgutprobenah-
men unter amtlicher Überwachung festgelegt werden.“

5. Artikel 19 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, dass in
Drittländern geerntetes Saatgut von Öl- und Faserpflanzen
auf Antrag amtlich anerkannt wird, wenn folgende Anforde-
rungen erfüllt sind:

a) Das Saatgut wurde direkt gewonnen

i) von Basissaatgut oder zertifiziertem Saatgut der ersten
Generation, das entweder in einem oder mehreren
Mitgliedstaaten oder in einem Drittland, dem gemäß
Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b) Gleichstellung ge-
währt wurde, amtlich anerkannt wurde, oder

ii) durch Kreuzung von in einem Mitgliedstaat amtlich
anerkanntem Basissaatgut mit in einem Drittland ge-
mäß Ziffer i) amtlich anerkanntem Basissaatgut;

b) es wurde eine Feldbesichtigung durchgeführt, die die Be-
dingungen einer Gleichstellungsentscheidung im Sinne
des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe a) für die betreffende
Kategorie erfüllt;

c) die amtliche Prüfung hat ergeben, dass die Bedingungen
des Anhangs II für dieselbe Kategorie erfüllt sind.“

6. Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

„b) ob in einem Drittland geerntetes Saatgut von Öl- und
Faserpflanzen, das hinsichtlich seiner Eigenschaften sowie
der zu seiner Prüfung, seiner Identitätssicherung, seiner
Kennzeichnung und seiner Kontrolle durchgeführten
Maßnahmen die gleiche Gewähr bietet, insoweit dem
Basissaatgut oder dem zertifizierten Saatgut gleichsteht,
das in der Gemeinschaft geerntet worden ist und den
Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht.“

Artikel 5

Die Richtlinie 2002/55/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe c) Ziffer iv) erhält folgende Fassung:

„iv) bei dem durch amtliche Prüfung oder — im Falle der
Anforderungen gemäß Anhang II — entweder durch
amtliche Prüfung oder durch amtlich überwachte
Prüfung festgestellt worden ist, dass die Bedingungen
gemäß den Ziffern i), ii) und iii) erfüllt sind.“

b) Buchstabe d) Ziffer iv) erhält folgende Fassung:

„iv) bei dem durch amtliche Prüfung oder durch amtlich
überwachte Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Bedingungen gemäß den Ziffern i), ii) und iii) erfüllt
sind.“

2. Folgender Absatz wird angefügt:

„(4) Bei der amtlich überwachten Prüfung gemäß Absatz
1 Buchstabe c), Ziffer iv) und Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer
iv) müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

A. Feldbesichtigung

a) Die Inspektoren

i) müssen die notwendige fachliche Befähigung ha-
ben;
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ii) dürfen an der Durchführung der Prüfungen keiner-
lei Gewinninteresse haben;

iii) müssen von der Saatgutanerkennungsstelle des be-
treffenden Mitgliedstaats amtlich zugelassen wor-
den sein; damit sie zugelassen werden können,
müssen sie entweder vereidigt worden sein oder
eine schriftliche Erklärung unterzeichnet haben,
mit der sie sich zur Einhaltung der für amtliche
Prüfungen geltenden Regeln verpflichten;

iv) müssen die amtlich überwachten Prüfungen ge-
mäß den für die amtlichen Prüfungen geltenden
Regeln durchführen.

b) Die zu prüfenden Feldbestände müssen von Saatgut
erwachsen sein, das einer amtlichen Nachprüfung un-
terzogen wurde, die zufrieden stellend ausgefallen ist.

c) Ein Teil der Feldbestände muss von amtlichen Inspek-
toren geprüft werden. Dieser Teil beträgt mindestens
5 %.

d) Ein Teil der Proben der von den Feldbeständen ge-
ernteten Saatgutpartien ist für amtliche Nachprüfun-
gen und gegebenenfalls für amtliche Laboruntersu-
chungen des Saatguts auf Sortenechtheit und Sorten-
reinheit zu entnehmen.

e) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den In-
spektoren bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
handlung gegen die für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln die amtliche Zulassung nach Buchstabe a) Zif-
fer iii) entzogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen si-
cher, dass eine gegebenenfalls schon erfolgte Anerken-
nung von geprüftem Saatgut im Fall einer solchen
Zuwiderhandlung rückgängig gemacht wird, es sei
denn, es kann nachgewiesen werden, dass das betref-
fende Saatgut tatsächlich alle einschlägigen Anforde-
rungen erfüllt.

B. Saatgutprüfung

a) Die Saatgutprüfung wird nach Maßgabe der Buchsta-
ben b) bis d) von Saatgutprüflabors durchgeführt, die
von der Saatgutanerkennungsstelle des betreffenden
Mitgliedstaats zu diesem Zweck zugelassen wurden.

b) Das Labor beschäftigt einen Saatgutprüfer, der für den
technischen Betrieb des Labors unmittelbar verant-
wortlich ist und der über die notwendige Befähigung
für die technische Leitung eines Saatgutprüflabors ver-
fügt.

Die Saatgutprüfer des Labors müssen die erforderli-
chen Fachkenntnisse in Ausbildungslehrgängen unter
den für die amtlichen Prüfer der Anerkennungsstelle
geltenden Bedingungen erworben und in amtlichen
Prüfungen nachgewiesen haben.

Das Labor muss über Räumlichkeiten und Geräte ver-
fügen, für die die zuständige Saatgutanerkennungs-
stelle im Rahmen der Zulassung amtlich bestätigt,
dass sie für die Untersuchung von Saatgut geeignet
sind.

Das Labor muss die Saatgutprüfung nach den inter-
national üblichen Verfahren durchführen.

c) Das Saatgutprüflabor muss

i) ein unabhängiges Labor

oder

ii) das Labor eines Saatgutunternehmens

sein.

In dem in Ziffer ii) genannten Fall darf das Labor nur
Saatgutpartien untersuchen, die für das betreffende
Unternehmen erzeugt wurden, es sei denn, zwischen
dem Saatgutunternehmen, dem Antragsteller und der
Saatgutanerkennungsstelle wurde eine andere Verein-
barung getroffen.

d) Die Tätigkeit des Prüflabors wird durch die Saatgut-
anerkennungsstelle angemessen überwacht.

e) Zum Zwecke der Überwachung gemäß Buchstabe d)
wird ein Prozentanteil der zur amtlichen Anerken-
nung angemeldeten Saatgutpartien im Wege einer
amtlichen Saatgutprüfung gegengeprüft. Dieser Pro-
zentsatz wird in der Regel so gleichmäßig wie möglich
auf alle natürlichen und juristischen Personen, die
Saatgut zur Anerkennung anmelden, sowie auf die
eingereichten Arten verteilt, kann jedoch zur Beseiti-
gung bestimmter Zweifel auch gezielt ausgewählt wer-
den. Der Prozentsatz beträgt mindestens 5%.
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f) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Prüf-
labors bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
handlung gegen die für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln die amtliche Zulassung nach Buchstabe a) ent-
zogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
eine gegebenenfalls schon erfolgte Anerkennung von
geprüftem Saatgut im Fall einer solchen Zuwiderhand-
lung rückgängig gemacht wird, es sei denn, es kann
nachgewiesen werden, dass das betreffende Saatgut
tatsächlich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.“

3. Artikel 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass zur Prü-
fung des Saatguts zwecks Anerkennung amtlich oder un-
ter amtlicher Überwachung nach geeigneten Methoden
Proben gezogen werden. Saatgutproben für Kontrollen
gemäß Artikel 39 sind jedoch amtlich zu ziehen.

Diese Bestimmunen gelten auch für das Ziehen von Pro-
ben von Standardsaatgut für Nachprüfungen.“

b) Folgende Absätze werden eingefügt:

„(1a) Werden gemäß Absatz 1 Saatgutproben unter
amtlicher Überwachung entnommen, so gilt Folgendes:

a) Die Saatgutprobenahme wird nach Maßgabe der Buch-
staben b), c) und d) von Saatgutprobennehmern
durchgeführt, die von der Saatgutanerkennungsstelle
des betreffenden Mitgliedstaats zu diesem Zweck zu-
gelassen wurden.

b) Saatgutprobennehmer müssen die erforderlichen Fach-
kenntnisse in Ausbildungslehrgängen unter den für die
amtlichen Probennehmer der Anerkennungsstelle gel-
tenden Bedingungen erworben und in amtlichen Prü-
fungen nachgewiesen haben.

Die Saatgutprobenahme ist nach den international
üblichen Verfahren durchzuführen.

c) Saatgutprobennehmer müssen sein:

i) unabhängige natürliche Personen;

ii) von natürlichen oder juristischen Personen be-
schäftigte Personen, die sich nicht mit der Erzeu-
gung, Vermehrung oder Aufbereitung von Saatgut
bzw. dem Saatguthandel befassen,

oder

iii) von natürlichen oder juristischen Personen be-
schäftigte Personen, die sich mit der Erzeugung,
Vermehrung oder Aufbereitung von Saatgut bzw.
dem Saatguthandel befassen.

In dem in Ziffer iii) genannten Fall kann ein Saatgut-
probennehmer nur die für seinen Arbeitgeber erzeug-
ten Partien beproben, es sei denn, zwischen seinem
Arbeitgeber, dem Antragsteller und der zuständigen
Saatgutanerkennungsstelle wurde eine andere Verein-
barung getroffen.

d) Die Tätigkeit von Saatgutprobennehmern wird durch
die zuständige Saatgutanerkennungsstelle angemessen
überwacht. Bei automatischer Probenahme sind geeig-
nete Verfahren einzuhalten und amtlich zu überwa-
chen.

e) Die Überwachung gemäß Buchstabe d) umfasst eine
Kontrollbeprobung eines Prozentsatzes der zur amtli-
chen Anerkennung eingereichten Saatgutpartien durch
amtliche Saatgutprobennehmer. Dieser Prozentsatz
wird in der Regel so gleichmäßig wie möglich auf
alle natürlichen und juristischen Personen verteilt, die
Saatgut zur Anerkennung anmelden, kann jedoch zur
Beseitigung bestimmter Zweifel auch gezielt ausge-
wählt werden. Der Prozentsatz beträgt mindestens
5%. Diese Kontrollbeprobung betrifft nicht die auto-
matische Probenahme.

Die Mitgliedstaaten vergleichen die amtlich gezogenen
Saatgutproben mit den Proben, die unter amtlicher
Aufsicht aus derselben Saatgutpartie gezogen wurden.

f) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionsvorschriften für
den Fall von Verstößen gegen die gemäß dieser Richt-
linie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften für amt-
lich überwachte Prüfungen fest. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zu diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Pro-
bennehmern bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwi-
derhandlung gegen die für amtliche Prüfungen gelten-
den Regeln die amtliche Zulassung nach Buchstabe a)
entzogen wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
eine gegebenenfalls schon erfolgte Anerkennung von
geprüftem Saatgut im Fall einer solchen Zuwiderhand-
lung rückgängig gemacht wird, es sei denn, es kann
nachgewiesen werden, dass das betreffende Saatgut
tatsächlich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.

(1b) Nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten Ver-
fahren können weitere Vorschriften für amtlich über-
wachte Saatgutprobenahmen festgelegt werden.“

Artikel 6

In Artikel 4 der Entscheidung 98/320/EG wird das Datum
„27. April 2005“ durch das Datum „30. September 2005“
ersetzt.
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Artikel 7

Die Kommission legt bis zum 1. Oktober 2010 eine detaillierte
Auswertung der Vereinfachung durch die mit dieser Richtlinie
eingeführten Anerkennungsverfahren vor. Diese Auswertung be-
rücksichtigt insbesondere die Leistungsfähigkeit der Überwa-
chungssysteme im Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf
die Qualität des Saatguts.

Artikel 8

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum
1. Oktober 2005 nachzukommen. Sie teilen der Kommission
unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit und fügen
eine Entsprechungstabelle dieser Rechtsvorschriften und der vor-
liegenden Richtlinie bei.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 9

Diese Richtlinie tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 10

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 22. Dezember 2004.

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. VEERMAN
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